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Rundschreiben  
Juni 2014 
 
Liebe Mitglieder, 

gemeinsam mit der Einladung zur 
diesjährigen Bezirkslehrfahrt wollen wir Sie 
mit dem Rundschreiben über einige aktuelle 
Dinge informieren. 
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Mit freundlichen Grüßen 

 
L. Käppeler (Geschäftsführer)  
 
 
 
 
 
„Glück ist etwas, 
was man geben kann, 
ohne es zu haben.“ 
 
Ricarda Huch 
 
 
 
 
 
 
 

 
In eigener Sache 

Im April wurden die Mitgliedsbeiträge 
abgebucht. Leider gab es wieder einige 
Rückbuchungen. Das ist ärgerlich, da wir mit 
dem Gegenwert eines Jahresbeitrags in 
Höhe von 3€ von der Bank belastet werden. 
Wir bitten Sie daher, uns bei Änderungen der 
Bankverbindung dies umgehend mitzuteilen.  
 
 
Bezirkslehrfahrt des VLF 
Sehr geehrte Mitglieder, 
wir laden Sie hiermit zur traditionellen 
Bezirkslehrfahrt des VLF am  
Freitag, den  04. 07. 2014  ein. 
Treffpunkt ist um 10.00 Uhr am Stall der 
Familie Wehrle, Hotzenwaldstr. 39, 79725 
Laufenburg – Hochsal. 
Näheres siehe beigefügtes Blatt! 
 
Personelles 

In letzter Zeit gab es beim 
Landwirtschaftsamt zahlreiche Änderungen 
beim Personal.  
Zum 30.04. schied unser langjähriger Berater 
Manfred Heimann aus dem aktiven Dienst 
aus. Herr Heimann war seit 1974 am LWA 
Waldshut in der betriebswirtschaftlichen 
Beratung sowie als Stallbauberater tätig. 
Zahlreiche Bauprojekte im Landkreis wurden 
maßgeblich von ihm mit gestaltet.  
Zum 30.06. wird Anton Sattler in den 
wohlverdienten Ruhestand treten. Er ist seit 
1976 beim LWA Waldshut. Zunächst als 
Tierhaltungsberater, wechselte er 1991 in 
den Bereich Förderverfahren und übernahm 
2006 den Bereich Wasserschutz.  
Seine Nachfolgerin konnten wir zur 
Einarbeitung bereits einstellen. Sie möchte 
sich nachfolgend kurz selbst vorstellen: 

Mein Name ist Katrin Haupka , ich bin 30 
Jahre alt und komme aus dem Hegau.  
Ursprünglich hatte ich den Plan Tiermedizin 
zu studieren, deshalb habe ich nach dem 
Abitur eine Ausbildung als Tierarzthelferin am 
Universitätsklinikum Freiburg gemacht.  
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Dabei habe ich ein Interesse an der 
Nutztierhaltung erlangt, weswegen ich 
begonnen habe Agrarwissenschaften in 
Gießen zu studieren. Während des Studiums 
habe ich meine Liebe zur Landwirtschaft, 
insbesondere der Pflanzenproduktion, 
entdeckt und zusätzlich einen 
Masterstudiengang in der Pflanzenproduktion 
begonnen.  
Nach dem Abschluss des Master habe ich ein 
Jahr lang ein Gemüsebaupraktikum in Japan 
gemacht und dort viele neue Erfahrungen 
und Erkenntnissen sammeln können. Kurz 
nach meiner Rückkehr im März 2014, habe 
ich am 5. Mai 2014 die Nachfolge von Herrn 
Anton Sattler als Wasserschutzberaterin beim 
Landwirtschaftsamt Waldshut begonnen.  
Ich freue mich sehr wieder in der „Heimat“ 
sein zu dürfen, über meine neuen Aufgaben 
und die Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Die Nachfolgerin von Herrn Heimann hat erst 
am 02.06. Ihren Dienst beim LWA Waldshut 
angetreten. Auch sie wird sich nachfolgend 
kurz selbst vorstellen: 

Mein Name ist Ramona Kircher . Ich bin 25 
Jahre alt und komme aus dem 
Hohenlohekreis. Diesen April habe ich mein 
Studium als Agrarwissenschaftlerin 
(Bachelor) an der Universität Hohenheim 
abgeschlossen. Während meines Studiums 
habe ich den Bereich der Betriebswirtschaft 
vertieft und starte nun in das Arbeitsleben. 
Ich freue mich auf die Zeit in Waldshut-
Tiengen und bin gespannt was die Zukunft 
bringen wird. 

Frau Simone Merke  ist seit 19.05. beim 
Landwirtschaftsamt als landwirtschaftliche 
Prüferin beschäftigt. Sie hat die 
Arbeitszeitanteile von Stephan Rößler 
übernommen, der seinen Arbeitsumfang 
reduziert hat. 
 
 
Aktuelles aus Pflanzenbau und Pflanzen-
schutz (kra) 

Wird der Leguminosenanbau durch das 
„Greening“ attraktiver? (kra) 
Das Greening der Direktzahlungen hat zur 
Folge, dass Landwirte ab 2015 nur 30 % ihrer 
Direktzahlungen erhalten, wenn sie die sog. 
Greening-Auflagen (Erhaltung von 
Dauergrünland, Anbaudiversifizierung, 
Ausweisung von ökologischen 
Vorrangflächen) einhalten. Ein großer 
Knackpunkt der Greening-Auflagen wird für 

viele Ackerbauern die Ausweisung von 
ökologischen Vorrangflächen (ÖVF) werden. 
Betriebe mit mehr als 15 ha Ackerfläche 
müssen 5 % ihrer Ackerfläche als ÖVF 
ausweisen. Es gibt viele Optionen, diese 
Greening-Auflage zu erfüllen. Als ÖVF 
können z. B. im Betrieb vorhandene 
Landschaftselemente wie Hecken, 
Baumgruppen oder andere Biotope 
angerechnet werden. Stilllegungsflächen oder 
mit Leguminosen bestellte Flächen sind 
ebenfalls anrechnungsfähig. Zudem soll auf 
ÖVF der Anbau von Zwischenfrüchten 
zulässig sein. 
Für den Anbau von stickstofffixierenden 
Pflanzen wurde der Gewichtungsfaktor von 
0,3 auf 0,7 angehoben. Ein Betrieb, der 3 ha 
seiner Ackerfläche als ÖVF ausweisen muss 
und dies mit dem Anbau von Leguminosen 
erfüllen möchte, muss mindestens 4,3 ha 
Leguminosen anbauen. Da der Einsatz von 
Pflanzenschutzmitteln im Leguminosenanbau 
möglich sein soll, ist der Anbau von 
Körnerleguminosen auf ÖVF nicht von 
vornherein unattraktiv. Somit kann der 
Körnerleguminosenanbau für Ackerbaube-
triebe eine interessante Alternative sein. Für 
Futterbaubetriebe kommt vor allem der 
Anbau von Futterleguminosen in Frage, da 
die Futterleguminosen in diesen Betrieben, z. 
B. in der Milchviehfütterung, produktiv 
verwertet werden können. Darüber hinaus 
gibt es weitere Gründe, die für den Anbau 
von Futterleguminosen sprechen: 
• hohe Stickstofffixierungsleistung 
• Einsparung von mineralischen 

Stickstoffdüngern 
• betriebseigene Erzeugung von 

proteinreichem Grundfutter 
• höhere Eiweißerträge je Hektar im 

Vergleich  zu Körnerleguminosen und 
damit ein hohes Potential zur Steigerung 
der heimischen Eiweißerzeugung 

• positive Effekte auf die Futteraufnahme 
• starke humusmehrende Wirkung. 
Aus Sicht des Wiederkäuers weist vor allem 
Rotklee durch seinen geringen Anteil an 
schnell abbaubarem Protein eine günstige 
Proteinzusammensetzung auf, was 
schließlich zu einer verbesserten 
Proteinverwertung führt und gleichzeitig das 
Stickstoffverlustrisiko im landwirtschaftlichen 
Betrieb reduziert. Letztendlich ist jedoch die 
Entscheidung für oder gegen den Anbau von 
Leguminosen unter Berücksichtigung der 
neuen agrarpolitischen Vorgaben 
einzelbetrieblich zu treffen.  
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Feldbesichtiger für die Saatgut-
anerkennung 2015 gesucht (kra) 
Das Landwirtschaftsamt Waldshut sucht zur 
Unterstützung bei der Feldbesichtigung von 
Saatgutvermehrungsflächen (vor allem 
Getreide) für die Monate Juni und Juli einen 
fachlich geeigneten Feldbesichtiger. 
Vorausgesetzt wird eine abgeschlossene 
landwirtschaftliche Ausbildung (mindestens 
Landwirt) mit fundierten pflanzenbaulichen 
Kenntnissen. Bei Interesse melden sich bitte 
bei Herrn Dr. Krawutschke (Tel.: 07751/86-
5333) oder Herrn Käppeler (Tel. 07751/86-
5300). 
 
Infos zur Bewirtschaftung von FFH-
Mähwiesen(sta) 
Natura 2000 ist ein europäisches 
Schutzgebietsnetz auf Grundlage der Vogel-
schutzrichtlinie aus dem Jahr 1979 und der 
Flora-Fauna-Habitat (FFH)-Richtlinie aus 
dem Jahr 1992. Die Staaten der 
Europäischen Union haben sich damit die 
Erhaltung der biologischen Vielfalt und die 
Bewahrung des Naturerbes in Europa für 
zukünftige Generationen zum Ziel gesetzt. 
Nach Vorgaben der beiden Richtlinien sind 
die Mitgliedstaaten der EU verpflichtet, 
Maßnahmen gegen den Verlust von sog. 
Lebensraumtypen (LRT) wie der „Mageren 
Flachland- und Bergmähwiese“ zu treffen und 
darauf hinzuwirken, dass ein günstiger 
Erhaltungszustand gewahrt bleibt bzw. 
wieder hergestellt wird (vgl. Ministerium für 
Ländlichen Raum und Verbraucherschutz 
Baden-Württemberg).  
„Magere Flachland- und Bergmähwiesen“ 
gehören zu den artenreichsten 
Lebensräumen unserer Kulturlandschaft. Der 
Schwerpunkt der Verbreitung von FFH-
Mähwiesen in Deutschland und Europa liegt 
in Baden-Württemberg. Baden-Württemberg 
hat somit sowohl bundes- als auch 
europaweit eine besondere Verantwortung für 
den Erhalt dieser Lebensräume.  
FFH-Mähwiesen sind in aller Regel durch die 
landwirtschaftliche Nutzung als extensive 
Heuwiesen entstanden. Je nach 
Standortbedingungen wurden sie meist ein 
bis zwei Mal jährlich abgemäht und 
vorwiegend mit Stallmist gedüngt. Um den 
Pflanzenbestand in der Zusammensetzung 
einer FFH-Mähwiese guter Ausprägung zu 
erhalten, ist die extensive 
Bewirtschaftungsweise mit i.d.R. ein bis zwei 
Schnitten und geringer Düngung 
fortzusetzen. Der erste Schnitt soll frühestens 

zur Blüte der bestandsbildenden Gräser 
stattfinden, was je nach Standort Anfang bis 
Ende Juni sein kann (vgl. Infoblatt Natura 
2000). 
Für FFH-Mähwiesen gilt ein gesetzlicher 
Schutz, der sich aus dem europäischen 
Recht ableitet. Die Zustandsverschlechterung 
der FFH-Mähwiesen durch 
Nutzungsänderungen wie z.B. Intensivierung, 
zu frühe erste Mahd oder häufigere Schnitte 
bei gleichzeitig höherer Düngung kann den 
naturschutzrechtlichen Vorschriften zuwider 
laufen. In diesen Fällen gilt es die 
Nutzungsintensität zu reduzieren. 
Die Bewirtschaftung von FFH-
Lebensraumtypen wie der FFH-Mähwiese ist 
gemäß den Agrarumweltprogrammen MEKA 
und der Landschaftspflegerichtlinie (LPR) för-
derfähig. 
Bei Fragen und Anregungen zum Thema 
wenden Sie sich gerne an Frau Stangl, 
Natura 2000-Beauftragte der Unteren 
Naturschutzbehörde Waldshut. 
Telefon: 07751/86-3237 
E-Mail: Anna.Stangl@landkreis-waldshut.de 
 
 
Bildung und Ausbildung  

Fachschule für Landwirtschaft in 
Teilzeitform für Nebenerwerbslandwirte/ 
innen (kä) 
Das Landratsamt Waldshut- 
Landwirtschaftsamt beabsichtigt, bei 
ausreichender Teilnehmerzahl, ab November 
2014 wieder einen Kurs „Fachschule für 
Landwirtschaft in Teilzeitform“ für Ne-
benerwerbslandwirte anzubieten. Der 
Unterricht erstreckt sich über zwei 
Winterhalbjahre und ein Sommerhalbjahr. Er 
findet in den Räumen der Fachschule beim 
Landwirtschaftsamt in Waldshut zweimal 
wöchentlich abends am Dienstag und 
Donnerstag (im Sommer einmal wöchentlich) 
und alle zwei Wochen am Samstagvormittag 
statt. Inhaltlich ist der Unterricht auf jüngere 
Nebenerwerbslandwirte/innen abgestimmt, 
die ihr Wissen über Fragen der 
Betriebsführung und Produktionstechnik 
ergänzen und vertiefen möchten und bereits 
einen anderweitigen anerkannten Ausbil-
dungsberuf abgeschlossen haben. Bei den 
Unterrichtsinhalten können ggf. die speziellen 
Verhältnisse der Betriebe der Kursteilnehmer 
berücksichtigt werden.  
Folgende Fächer werden unterrichtet: 
Unternehmensführung mit den Bereichen 
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Betriebswirtschaft, Steuern, Versicherungen, 
Agrarpolitik, Marktlehre und Antragswesen, 
Tierische Erzeugung und Pflanzliche 
Erzeugung mit den Wahlfächern Ackerbau 
und/oder Waldbau. Im Sommerhalbjahr 
werden ca. 20 fachpraktische Tage an-
geboten. Hier wird die Theorie der 
Winterhalbjahre durch praktische 
Unterweisungen ergänzt. Am ca. 160 km 
entfernten Bildungs- u. Wissenszentrum in 
Aulendorf ist eine Woche Vollzeitunterricht 
vorgesehen. Ebenfalls im Sommerhalbjahr ist 
eine Projektarbeit mit einem fachlichen 
Thema zu erstellen. Die Schule wird mit der 
Prüfung zur „ Fachkraft für Landwirtschaft“ 
abgeschlossen.  
Die Fachschule in Teilzeitform kann bei 
entsprechender Berufspraxis das 
Basiswissen zum Berufsabschluss 
„Landwirt/in“ bilden. Weitere Auskünfte 
erhalten sie telefonisch unter 07751 86-5300 
(Hr. Käppeler). Das Anmeldeformular und 
weitere Informationen können Sie im Internet 
unter www.waldshut.landwirtschaft-bw.de 
herunterladen.  
Anmeldungen werden bis zum 30.06.2013  
erbeten an das  
Landratsamt Waldshut, Fachschule für 
Landwirtschaft, Gartenstr. 7, 79761 
Waldshut.  
Tel. 07751/86-5301; Fax: 07751/86-5399.  
 
 
Termine / Veranstaltungshinweise 

Mittwoch, 18. Juni 2014 : Baden-
Württembergischer Grünlandtag  
Vormittagsprogramm Brandenkopfhalle 
Fischerbach: Aktuelle Probleme im 
Schwarzwald, Auswirkung der Grunddüngung 
auf dem Grünland, Pflanzenschutz im 
Grünland, Rechtsgrundlagen, 
Applikationstechnik, Anwenderschutz  
Nachmittagsprogramm: Prinzbachhof 
 
 
Verschiedenes 

Innovationspreises „Landwirtschaft – 
natürlich innovativ“ (kä) 
Unter dem Motto „Landwirtschaft – natürlich 
innovativ“ richtete sich der aktuelle 
Wettbewerb 2014 an landwirtschaftliche 
Betriebe, die innovative Projekte in den 
täglichen Betriebsablauf integriert haben. Bei 
der Preisverleihung auf dem 
landwirtschaftlichen Betrieb des 
Wettbewerbssiegers, Alfred & Silvia 

Rutschmann in Klettgau-Rechberg, konnte 
Landrat Tilman Bollacher acht Projekte 
auszeichnen. 
 
Den ersten Preis gewannen Alfred & Silvia 
Rutschmann in Klettgau-Rechberg mit dem 
Projekt „Förderung von Biodiversität und 
Tierwohl in der Milchviehhaltung“, der mit 
einer Siegprämie von 4.000 Euro dotiert war. 
Drei zweite Preise mit je 1.000 € Siegprämie 
gingen an Günter Tröndle, Albbruck-
Birkingen, mit dem Projekt „Alternativen zu 
Mais in der Biomasseproduktion“, Wilfried & 
Bettina Kaiser aus Stühlingen – Wangen mit 
dem Projekt „Mobiler Hühnerstall“ und an 
Christina Burkhard und die Süß GbR aus 
Wutöschingen mit dem Projekt 
„Bauernhofjahreskurse auf dem Lindenhof in 
Wutöschingen“. Eine Jury aus Mitgliedern 
des Kreistags und einem Vertreter des 
Berufsstandes hatte die Projekte vorab 
bewertet und über die Preisaufteilung 
entschieden. Einen Anerkennungspreis mit je 
500 € Prämie erhielten: Martin Stoll aus 
Kadelburg mit dem Projekt „Aroniaanbau 
uff’m Höchenschwander Berg“, Familie 
Bündert aus Bonndorf - Wittlekofen mit dem 
Projekt „Großer Laufhof mit 
Fressplatzüberdachung“, Martin & Michaela 
Ruß aus Lottstetten mit dem Projekt 
„Schulungshaus“ und Roswitha & Bernhard 
Gerteiser mit dem Projekt „Gerteiser’s 
Spanferkelstube“. Die Sieger des 
Wettbewerbs stellten in einer Präsentation 
ihre jeweiligen Projekte vor.  
Die Projekte sind auf der Startseite der 
homepage des Landratsamtes unter 
www.landkreis-waldshut.de eingestellt. 
 
 
Welchen Einfluss hat die Feldentfernung 
auf die Kosten von Biogassubstraten? 

 
Die Tabelle zeigt eindeutig, dass 
Transportentfernungen über 10 Kilometer die 
Substrate deutlich verteuern, aber auch 
ökologisch nicht sinnvoll sind. 
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